


Dies gilt es zu beachten:

•   Es gilt Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit.
•   Der Radverkehr genießt auf der Fahrradstraße Vorrang.
•   Radfahrende dürfen nun nebeneinander fahren.
•   Für alle Verkehrsteilnehmende gilt das Rechtsfahrgebot. 
•   Radfahrende dürfen nicht bedrängt werden. Sie dürfen nur 
    mit einem  Abstand von mindestens 1,50 m überholt werden.
•   Die Fahrradstraße hat Vorrang gegenüber den kreuzenden 
    und einmündenden Straßen.
•   Nur KFZ mit einem Anliegen dürfen die Straße befahren.
•   Die Fahrbahn darf nicht von Zufußgehenden, Skatboard-
    enden, Inlineskatenden etc. genutzt werden.
•   Parkplätze bleiben erhalten 
•   Radelnde Kinder unter acht Jahren müssen weiterhin auf 
    dem Gehweg fahren.
•   Durch gegenseitige Rücksichtnahme steigt die Sicherheit 
    aller Verkehrsteilnehmenden.

Die erste Fahrradstraße in Erkelenz 
entsteht auf der Westpromenade.

Radfahrende geben das Tempo vor. 

Drängeln ist out: In einer Fahrradstraße geben die Fahrräder die 
Geschwindigkeit vor. Fährt hinter einem Fahrrad ein Auto und 
gibt es keine Möglichkeit zum Überholen, passt das Auto seine 
Geschwindigkeit an. Maximal dürfen alle Verkehrsteilnehmen-
den mit 30 Stundenkilometern unterwegs sein. Das insgesamt 
reduzierte Tempo erhöht die Verkehrssicherheit und verringert 
den Lärm – eine Wohltat für alle Beteiligten.

Was macht eine 
Fahrradstraße besonders?

Nebeneinander fahren ist erlaubt.

So macht der gemeinsame Weg zur Arbeit oder Schule noch 
mehr Spaß: Radfahrende dürfen in jeder Fahrradstraße 
nebeneinander fahren. Das ist ausdrücklich erlaubt – auch 
dann, wenn der motorisierte Verkehr zugelassen ist. Der Auto-
verkehr muss auf den Radverkehr Rücksicht nehmen und darf 
nur überholen, wenn dabei ein Abstand von mindestens 
1,5 Metern (innerorts) eingehalten wird. Wer nebeneinander 
fährt, muss Rücksicht auf den Gegenverkehr nehmen.


